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Stadt Gladbeck Gladbeck, 29.01.2014 

 Vorlage Nr. 14/0092 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland Kenntnisnahme 10.02.2014 15 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Klage gegen den Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 15.01.2014 über den 

Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2014 nach dem Gemeindefinanzie-

rungsgesetz 2014 (GFG 2014) 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Die Stadt Gladbeck hat gegen den Zensusbescheid vom 07.11.2013 mit anwaltlichem 

Schreiben vom 05.12.2013 Klage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben. Die 

Richtigkeit der nach Zensus für die Stadt Gladbeck ausgewiesenen Einwohnerzahl wird an-

gezweifelt. 

 

Mit Bescheid vom 15.01.2014 hat die Bezirksregierung Münster die Zuweisungen für das 

Haushaltsjahr 2014 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) für die Stadt 

Gladbeck festgesetzt. Bei der Berechnung der Zuweisungen stützt sich der Bescheid zum 

Teil auf die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Volkszählung 1987 und zum Teil auf die 

aktuellen Zensuszahlen. Die nach den Zensuszahlen niedriger angesetzte Einwohnerzahl 

hat als Multiplikator bei der Berechnung der Zuweisungen geringere Zuweisungsbeträge 

zur Folge. Im Haushaltsjahr 2014 beläuft sich der bei Schlüsselzuweisungen, allgemeiner 

Investitionspauschale und Sportpauschale verringerte Zuweisungsbetrag insgesamt auf ca.  

293.000 €. 

 

Von daher wird die Stadt den GFG-Bescheid 2014 gerichtlich angreifen. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Erhebung einer Klage gegen den Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 

15.01.2014 über den Finanz- und Lastenausgleich für das Haushaltsjahr 2014 nach dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

        (Ulrich Roland) 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


